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(54) Kupplungsstecker für eine planare Breitband-Lambda-Sonde mit einer
Sekundärverriegelung als Kontrollfunktionselement

(57) Um eine sehr kleine und kompakte Ausfüh-
rungsform eines Kupplungssteckers 1, insbesondere
zur Verwendung für eine planaren Breitband-Lambda-
sonde mit einer Abgleicheinheit 6 zu ermöglichen, wird
vorgeschlagen, einem Kupplungsstecker nach folgen-
den Merkmalen auszubilden:

Kupplungsstecker (1), insbesondere für eine plana-
re Lambda-Sonde, bestehend aus einem Gehäuse
(2), nämlich einem Grundkörper (3) und einem Dek-
kelelement (4) sowie elektrischen Bauteilen, die in
das Gehäuse einlegbar und fixierbar sind, und ei-
nem Abgleichelement (6) für eine Sonde, insbeson-
dere eine planare Breitband-Lambdasonde, die in
dem Kupplungsstecker (1) oder über ein weiteres
Kontaktelement ausserhalb des Kupplungsstek-
kers anzubringen ist, wobei das Deckelelement (4)
über der Abgleicheinheit (6) aufsteckbar ist und ei-
ne Primär- und eine mit dem Deckelement (4) zu-
sammenwirkende Sekundärverriegelung aufweist,
und die Sekundärverriegelung als Fixierelement
(12) zum Fixieren mindestens eines in dem Gehäu-
se (2) eingelegten elektrischen Kontaktes (13) vor-
gesehen ist und dieses Fixierelement (12) zusätz-
lich zum Deckelelement (4) hinweisende Stützele-
mente (11) aufweist in der Art, dass nur in der End-
stellung der Sekundärverriegelung das Deckelele-
ment (4) vollständig schliesst, wobei mindestens ei-
nes der freien Enden der Stützelemente (11) von
der Längserstreckung der Stützelemente (11) weg-
weisende Kontrollelemente (20) aufweist, die derart
ausgebildet sind, dass in einer ersten Stellung des
Fixierelements (12) dieses in Richtung des Grund-

körpers (3) nicht, in einer weiteren Stellung von ei-
ner definierten Lage in eine Endstellung verschieb-
bar ist.
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